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HINWEIS
Die im Heft verwendeten Bezeichnungen richten sich – 
unabhängig von der im Einzelfall verwendeten Form – 
an alle Geschlechter.

und wie viele Röntgenbilder gemacht wer-
den:

• Ä935a = eine Aufnahme 
• Ä935b = zwei Aufnahmen
• Ä 935c = mehr als zwei Aufnahmen

Wenn alle Zähne des Ober- und Unter-
kiefers auf einem Röntgenbild darge-
stellt sind, sei es mittels Orthopantomo-
gramm (OPG), Panoramaaufnahmen 
oder zwei Halbseitenaufnahmen – dann 
ist die Bema-Nr. Ä935d abrechenbar.

Dokumentation und Abrechnung

Damit die Leistungen nach Ä935 abgerech-
net werden können, müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sein:

• Bildaufnahme
• Auswertung
• vollständige Befunddokumentation

Wichtig für die KZV-Abrechnung

Der Anlass der Aufnahme muss angegeben werden. Dafür wurden von den Bundes-
mantelvertragspartnern verbindliche Ziffern vereinbart:

Ziffer Anlass

0 Biss� ügelaufnahme

1 konservierende oder chirurgische Behandlung

2 Gelenkaufnahme

3 kieferorthopädische Behandlung

4 Parodontitis-Behandlung (PAR-Behandlung)

5 Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen
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KZVB Abrechnungswissen


